
Aufgrund der
§§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über das
Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 11 und 13 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG)

hat der Gemeinderat der Gemeinde lffezheim in seiner Sitzung am 18.10.2021 die nachste-
hende Friedhofsatzung beschlossen:

L Allgemeine Vorschriften

§1
Widmung

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde. Er dient der Bestattung
verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Gemeinde verstorbenen oder tot auf-
gefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz Verstorbener,
sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach § 12 zur Verfügung steht. Den Ein-
wohnern gleichgestellt ist, wer den Hauptwohnsitz nur wegen der Aufnahme in ein aus-
wärtiges Altersheim, Pflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung aufgegeben hat und in
lffezheim in einem solchen Heim nicht hat aufgenommen werden können. Das gleiche
gilt für Personen, die ihren Hauptwohnsitz in lffezheim nur wegen der Aufnahme bei ih-
ren auswärts wohnenden Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad nicht
länger als fünf Jahre vor ihrem Tod aufgegeben haben. ln besonderen Fällen kann die
Gemeinde die Bestattung anderer Verstorbener zulassen. Der Friedhof dient auch der
Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen, falls ein Elternteil Ein-
wohner der Gemeinde ist.

12\ Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch für
die Beisetzung von Aschen.

('l) Der Friedhof darf nur während der Tageszeit betreten werden

(2) Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus be-
sonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§3
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Regelungen der Friedhofs-
ordnung sind zu beachten.
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(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. Sie sind
spätestens vier Tage vorher anzumelden.

§4
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig und
zuverlässig sind. Die Gemeinde kann für die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, insbesondere dass die Vorausset-
zungen für die Ausübung der Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden.

Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den auf-
sichtsberechtigten Personen der Gemeinde auf Verlangen vozuzeigen.

Die Zulassung wird befristet auf die Dauer von jeweils 3 Jahren erteilt.

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofsatzung und die dazu
ergangenen Regelungen zu beachten.

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und
nur mit geeigneten Fahzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem
Friedhof nur vorübergehend oder nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert werden.
Bei Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zu-
stand zu bringen.

(5) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Abs. 3 und 4 verstoßen, oder bei
denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz odet teilweise nicht mehr gegeben sind,
kann die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder Dauer zurücknehmen oder widerrufen.

(6) Abfälle, die bei der Ausführung gewerblicher Arbeiten anfallen, dürfen grundsätzlich
nicht in den auf dem Friedhof bereitgestellten Entsorgungseinrichtungen entsorgt wer-
den. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen gereinigt
werden.

(7) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im
Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-
Württemberg abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes in der jeweils gettenden Fassung finden Anwendung.
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(2) Auf dem Friedhof ist Insbesondere nicht gestattet:
a) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kinderwagen und

Rollstühle sowie Fahrzeugen der Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen
Gewerbetreibenden,

b) während einer Bestattung oder einer GedenKeier in der Nähe Arbeiten auszuführen,
c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschä-

digen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten,
d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,
e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,
g) Druckschriften zu verteilen.

Ausnahmen können auf Antrag zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofs und der Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind.

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Tätig-
keit auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Sle kann den Um-
fang der Tätigkeiten festlegen.


